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Norm

StVO §§64 Abs3. 20

Rechtssatz

1) Die Sorgfaltsp icht der Teilnehmer an einem behördlich genehmigten Radrennen bestimmt sich nach dem

gedachten Verhalten eines gewissenhaften und einsichtigen Radrennfahrers.

2) Die Einhaltung sämtlicher Vorschriften der StVO würde den Sinn von Rennveranstaltungen ad absurdum führen.

Entscheidungstexte

1 R 124/08t
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